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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Wintersession 2022 folgte der Ständerat seinem Schwesterrat und nahm eine
Motion der Mitte-Fraktion (Mo. 22.3792) für einen vollständigen Teuerungsausgleich
der AHV-Renten auf den 1. Januar 2023 an. Die SGK-SR hatte zuvor argumentiert, dass
die «ungeschmälerte und unverzügliche Erhaltung der Kaufkraft der AHV-Renten» in
Anbetracht der allgemein sinkenden Kaufkraft zentral sei. Diese ausserordentliche
Rentenerhöhung sei jedoch nicht zusätzlich zu, sondern anstelle einer künftigen
ordentlichen Rentenerhöhung zu verstehen. Eine Minderheit Kuprecht (svp, SZ)
beantragte, die Motion abzulehnen, zumal man nicht vom «bewährten Mechanismus»,
bei dem ein Mittelwert der Preisentwicklung gemäss LIK und der Lohnentwicklung
berechnet wird, abweichen solle. Zudem müssten auch die Arbeitnehmenden ohne
vollständigen Teuerungsausgleich auskommen – vielmehr übersteige bereits die vom
Bundesrat im Oktober 2022 beschlossene Erhöhung der AHV/IV-Renten um 2.5 Prozent
den Teuerungsausgleich für die Arbeitnehmenden deutlich. Die Erhöhung des
Rentenausgleichs auf 3 Prozent statt auf 2.5 Prozent bringe insgesamt Mehrkosten von
CHF 1.2 Mrd. für die AHV, CHF 155 Mio. für die IV und CHF 245 Mio. für den
Bundeshaushalt mit sich – zuzüglich der Durchführungskosten. Letztere seien wohl
höher als die zusätzlichen monatlichen Renten von CHF 6 bis CHF 12 pro Person,
welche überdies aufgrund der Referendumsfrist erst Mitte des Jahres ausbezahlt
werden könnten. 
Paul Rechsteiner (sp, SG) wehrte sich dagegen, «diese Beträge [...] zu bagatellisieren».
Bei einer Teuerung von 3.6 Prozent – Kuprecht hatte mit 3.0 Prozent gerechnet – und
über die zwei Jahre, für welche die Rentenanpassungen vorgesehen sind, gehe es hier
um insgesamt CHF 500 pro Person, was für die Betroffenen sehr wichtig sei. 
Mit 22 zu 20 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und nahm die
Motion an. Für Annahme stimmten die SP- und die Grünen- sowie eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion, dagegen die SVP- und die FDP-Fraktion. Bisher noch nicht behandelt
wurden die in der ausserordentlichen Session im Herbst 2022 im Ständerat
angenommenen Motionen von Pirmin Bischof (mitte, SO; Mo. 22.3803) und Paul
Rechsteiner (Mo. 22.3799) mit demselben Anliegen. 1

MOTION
DATUM: 12.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2022, S. 1251 ff.; Bericht SGK-SR vom 13.10.22
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